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Rita Streit

Adop tion in gleichgeschlecht lichen 
Lebenspartnerschaften

Sozia lethische Überlegungen unter besonderer 
Berücksichtigung des Kindeswohls

Zusammenfassung
Antwort auf die Frage, ob Eingetragenen Lebenspartnerschaften die (gemeinsame) 
Adop tion von Kindern ermög licht werden soll, ist primär durch die Abwägung von Rech-
ten aller Beteiligten zu suchen. Gleichwohl spielen auch weltanschau liche Vorstellun-
gen über Familie eine Rolle. Dieser Beitrag analysiert aus recht licher, (sozia l-)ethischer 
und pädago gisch- psycholo gischer Perspektive, ob ein Adop tionsrecht aufgrund von 
Freiheits- und Gleichheitsgrundsätzen geboten ist und in welcher Form der Anspruch 
des Kindeswohls zum Tragen kommt. Durch die Analyse theoretischer und empirischer 
Arbeiten wird versucht festzustellen, wie sich eine Elternschaft gleichgeschlecht licher 
Lebenspartner auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Wenn eine Gefährdung des 
Kindeswohls nicht zu erwarten ist, ist eine Ungleichbehandlung gleichgeschlecht licher 
Lebenspartnerschaften nicht gerechtfertigt. Eine Verpflichtung zur Akzeptanz ergibt 
sich sozia lethisch aus den universalen Prinzipien der Gleichheit und Gerechtigkeit – und 
damit aus dem Glauben heraus.

Abstract
In order to find an answer to the ques tion, whether same- sex couples should be afforded 
the right to adopt children, one needs to weigh the rights of all parties. Arguing from 
legal, (socio-)ethical and pedagogical- psychological perspectives, this article analyses 
whether a right to adopt is required due to principles of liberty and equality, and in 
which way the child’s welfare must be considered. Taking into account theoretical and 
empirical literature, this paper seeks to determine how parenting of same- sex couples 
impacts on child development. If imperilment of the child’s welfare is not to be ex-
pected, the discriminatory treatment of same- sex couples is not justified. On the basis 
of the universal principles of equality and justice, and hence belief, a commitment to 
the acceptance of this fact is therefore socioethically imperative.

Es gibt kein Recht auf Kinder, vielmehr soll es darum gehen, die  Kinder 
zu  schützen, kritisiert Kardinal Edoardo Menichelli in einer italieni-
schen Tageszeitung (vgl. Tornielli 2016). Ebenso wendet sich die italie-
nische Bischofskonferenz strikt gegen die Mög lichkeit der Adop tion, 
nachdem die italienische Regierung einen Gesetzentwurf ähn lich dem 
deutschen Modell vorgelegt hat, der neben einer recht lichen Anerken-
nung gleichgeschlecht licher Lebenspartnerschaften (GLP) auch das 
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Recht auf eine Adop tion der Kinder des Lebenspartners/der Lebenspart-
nerin beinhaltet (vgl. domradio 2016).1 Die Kritik verfehlt allerdings 
den tatsäch lichen Kern der Argumenta tion um gleichgeschlecht liche 
Lebenspartner/-innen als Adoptiveltern, weil die Rechtedebatte auf der 
Basis von Gleichbehandlungsgrundsätzen anders anzulegen ist.

Wenn im Weiteren nachdrück lich dafür plädiert wird, die Frage nach 
einem (gemeinsamen) Adop tionsrecht für eingetragene Lebenspartner/-
innen als Frage der Gerechtigkeit zu verstehen und zu beantworten, bleibt 
dennoch zu bedenken, wie diese Perspektive sich zum tradierten christ-
lichen Familienverständnis verhält. Dazu werden zunächst interna tionale 
und na tionale Entwicklungen gegen Diskriminierung aufgrund der sexuel-
len Orientierung dargestellt, in denen sich Gerechtigkeits- und Gleichbe-
handlungsansprüche zeigen, sowie die aktuelle adop tionsrecht liche Situa-
tion in Deutschland geklärt (Kap. 1). Nachfolgend wird kurz das zur recht-
lichen Forderung in Spannung stehende christ liche Familienleitbild mit 
seinem Verständnis der Geschlechter- und Genera tionenbeziehungen auf-
gegriffen (Kap. 2). Da das Wohl des Kindes in jedem Adop tionsverfahren 
zu prüfen ist und es ebenso in der lehramt lichen Posi tionierung als zentra-
les Argument gegen eine Adop tion durch GLP vorgebracht wird, kommt 
der Klärung des Konzepts ‚Kindeswohl’ und der Analyse empirischer 
Studien zur Frage, ob das Aufwachsen bei gleichgeschlecht lich orien-
tierten Eltern jenes beeinträchtigt, zentrale argumenta tionsstrate gische 
Bedeutung zu (Kap. 3). Abschließend ist zu prüfen, ob und wie sich die 
Erkenntnisse mit einem christ lichen Familienleitbild als Konzept eines 
guten Lebens vereinbaren lassen (Kap. 4) und  welche Konsequenzen aus 
gerechtigkeitstheoretischer Perspektive zu ziehen sind (Kap. 5).

1 Die adop tionsrecht liche Situa tion gleichgeschlecht licher 
Lebenspartnerschaften – interna tionale Entwicklungen 
und Gesetzgebung in Deutschland

Im Vergleich zu den anderen EU-Mitgliedsstaaten befindet sich die 
Gleichstellungspolitik Italiens noch in ihren Anfängen. Nicht nur auf 
euro päischer Ebene, sondern weltweit ist gegen eine Diskriminierung 

1 Seit Februar 2016 sind GLP nun auch in Italien anerkannt. Gestrichen wurden 
im Gesetz allerdings die Passagen, die GLP die Mög lichkeit der Adop tion eröff-
net hätten (vgl. SZ 2016).
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von Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Grundlegen-
des geschehen, nachdem Homosexualität 1973 zuerst von der Ame-
rican Psychiatric Associa tion (vgl. APA 2011) und 1990 darauf von der 
Weltgesundheitsorganisa tion (vgl. WHO 1992) aus dem Verzeichnis 
psychiatrischer Krankheiten gestrichen wurde. 2008 unterstützten 66 
Na tionen – darunter auch die Bundesrepublik Deutschland sowie sämt-
liche Mitgliedsstaaten der Euro päischen Union – in der UNO-Gene-
ralversammlung das „Statement on Human Rights, Sexual Orienta tion 
and Gender Identity“, welches eine Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Orientierung verbietet (vgl. United Na tions 2008). In  diesem 
wurden sowohl die Entkriminalisierung homosexuellen Verhaltens fest-
gehalten als auch institu tionelle Rahmenbedingungen für ein Rechts-
institut sowie für die Adop tion geschaffen. Während das Euro päische 
Übereinkommen von 1967 über die Adop tion von Kindern in Art. 6 
die gemeinschaft liche Adop tion nur für verheiratete Paare zugelassen 
hatte, bietet das revidierte Euro päische Übereinkommen von 2008 
nun einen größeren Spielraum für die einzelnen Staaten, zumal ihnen 
die Entscheidung über eine eventuelle Adop tion selbst an die Hand 
gegeben wird.

In der deutschen Gesetzgebung sind Voraussetzungen und Wir-
kungen einer Adop tion im Bürger lichen Gesetzbuch verankert. 
Sie begründet ein Eltern- Kind- Verhältnis, das nicht auf leib licher 
Abstammung beruht (vgl. MK BGB 2012, § 1741 BGB, Rn. 1). „Die 
Annahme als Kind ist zulässig, wenn sie dem Wohl des Kindes dient 
und zu erwarten ist, dass  zwischen dem Annehmenden und dem Kind 
ein Eltern- Kind- Verhältnis entsteht“ (§ 1741 Abs. 1 BGB).  Ferner 
ist geregelt, dass ein nichtleib liches Kind nur Verheiratete oder ein-
zelne Personen alleine adoptieren können bzw. ein Kind in einem 
zweiten Schritt (Sukzessivadop tion) auch von dem/der eingetrage-
nen Lebenspartner/-in angenommen werden kann. Ein leib liches 
Kind kann durch einen/-e Ehepartner/-in (§ 1741 BGB Abs. 2) oder 
eingetragenen/-e Lebenspartner/-in (LPartG § 9 Abs. 7) angenommen 
werden (Stiefkindadop tion). Einer Adop tion geht stets eine Einzel-
fallprüfung voraus, bei der das Kindeswohl den Maßstab liefert, nach 
dem mög liche individuelle Nachteile der konkret in Frage stehen-
den Adop tion berücksichtigt werden (BVerfG 2013, Rn. 91). Nach 
 diesem Verfahren trifft letzt lich das Familiengericht mit Unterstüt-
zung einer Adop tionsvermittlungsstelle eine Prognoseentscheidung. 
„Die Annahme fähigkeit ist unabhängig von Geschlecht und sexueller 
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Orientierung des Annehmenden“ (MK BGB 2012, § 1741 BGB, Rn. 7) – 
„wenn kindeswohlschäd liche Begleiterscheinungen durch die Adop-
tion ausgeschlossen sind“ (ebd., Rn. 20). Zentrale Grundlage für diese 
Regelung sind das Gleichheitsgebot (Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG) und das 
Diskriminierungsverbot der Euro päischen Menschenrechtskonven-
tion (Art. 14 EMRK) in Verbindung mit dem Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK).

2 Das christ liche Familienverständnis und  
die Frage der Adop tion durch gleichgeschlecht liche 
Lebenspartnerschaften

Diese weltweiten Entwicklungen bezüg lich der Implementierung von 
Rechtsinstituten für gleichgeschlecht liche Beziehungen und besonders die 
Ausweitung der Adop tionsmög lichkeiten für GLP beurteilt die Kongrega-
tion für die Glaubenslehre als äußerst bedenk lich (vgl. Kongrega tion für 
die Glaubenslehre 2003, Nr. II).

Wenngleich sich die Kongrega tion in der Diskussion um Rechte 
posi tioniert, ist die Aussage aus der Perspektive des guten Lebens zu 
deuten. Die homosexuelle Neigung an sich wird aus bib lischer und 
naturrecht licher Perspektive als „objektiv ungeordnet“ beurteilt (vgl. 
Kongrega tion für die Glaubenslehre 1986, Nr. 3) und entsprechend 
erschöpft sich eine Auseinandersetzung mit der Adop tionsfrage häu-
fig schon in der generellen Ablehnung sexueller gleichgeschlecht licher 
Beziehungen. Die Basis für die Fokussierung des katho lischen Familien-
leitbildes aus Vater,  Mutter – die miteinander verheiratet sind – und 
Kind(ern) ist in der theolo gischen Anthropologie zu finden. Familie 
habe ihre Grundlage in der Ehe von Mann und Frau und allein der 
Ehe sei die Aufgabe anvertraut, das Leben weiterzugeben bzw. Adop-
tivkindern den Rahmen für eine gesunde Entwicklung zu bieten. GLP 
mangele es dagegen an grundlegenden „biolo gischen und anthropolo-
gischen Faktoren der Ehe und der Familie“ wie einer natür lichen Mög-
lichkeit zur Fortpflanzung sowie der nur in der Ehe bestehenden natür-
lichen Komplementarität der Geschlechter (vgl. Kongrega tion für die 
Glaubenslehre 2003, Nr. 7). Bezüg lich des Kindeswohls formuliert 
die Kongrega tion ziem lich eindeutig und stark pointiert: „Das Ein-
fügen von Kindern in homosexuelle Lebensgemeinschaften durch die 
Adop tion bedeutet faktisch, diesen Kindern Gewalt anzutun in dem 
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Sinn, dass man ihren Zustand der Bedürftigkeit ausnützt, um sie in ein 
Umfeld einzuführen, das ihrer vollen menschlichen Entwicklung nicht 
förder lich ist“ (ebd.). Die Kinder verlieren das ursprüng liche recht liche 
Verwandtschaftsverhältnis zu einem leib lichen Elternteil und es würde 
stattdessen die Elternschaft einer GLP begründet. Ähn liche Bedenken 
wurden auch im Kontext der Ermög lichung der Stiefkindadop tion 
geäußert. Entsprechend der genannten Vorbehalte sind katho lische 
Politiker/-innen in parlamentarischen Abstimmungen dazu angehalten, 
gegen das Lebenspartnerschaftsgesetz betreffende Vorschläge anzuge-
hen (vgl. ebd.; Arntz 2008). Grundsätz lich kann festgehalten werden, 
dass das kirch liche Lehramt durchweg in Frage stellt, dass sich Kinder 
aus GLP gleichermaßen gut entwickeln, wie Kinder aus einer Familie 
mit verschiedengeschlecht lichen Eltern.

Erstaun lich für ein lehramt liches Dokument ist, wie stark in der 
Argumenta tion empirische Tatsachenbehauptungen (‚der Entwicklung 
nicht förder lich’) formuliert werden, ohne dass dafür empirische Belege 
vorgebracht würden – für die das Lehramt auch keine spezifische Kom-
petenz hat und in Anspruch nimmt. Selbst wenn das Lehramt diese 
Aussagen zur Schäd lichkeit gleichgeschlecht licher Elternschaft eher als 
lo gische Folgerung aus anthropolo gischen Grundannahmen versteht, 
haben diese als  solche einen gewissen empirischen Anspruch aufgrund 
ihres empirisch prüfbaren Charakters. Ihre Verschmelzung mit den 
(theolo gischen) Deutungen bewirkt allerdings, dass sie einer empiri-
schen Bewährung nicht mehr ausgesetzt werden müssen oder nur noch 
schwer lich ausgesetzt werden können.

3 Der Schutz des Kindeswohls – eine pädago gisch- 
psycholo gische Perspektive auf die Adop tionsfrage

In der juristischen Diskussion ist der Schutz des Kindeswohls als das 
Argument anerkannt, das eine Ungleichbehandlung GLP im Kontext der 
Adop tion rechtfertigen würde (vgl. MK BGB, Rn. 20; Hoppe 2010). Vor 
 diesem Hintergrund erscheint eine Analyse pädago gisch- psycholo gischer 
Forschung bezüg lich einer mög lichen Beeinträchtigung des betreffen-
den Kindes durch das Aufwachsen bei gleichgeschlecht lich orientierten 
Eltern unerläss lich. Jedoch ist im Vorfeld zu klären,  welche Bedeutung 
einer Familie bei der Entwicklung von Kindern zukommt – insbeson-
dere im Kontext einer Adop tion.
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3.1 Elternschaft, Familie und Adop tion

Elternschaft ist zuallererst ein sozia ler Sachverhalt, der nicht unbedingt 
biolo gisch begründet sein muss. Eltern- Kind- Beziehungen können als 
„ganzheit lich[e], die ganze Person meinende und beanspruchende Bezie-
hungen“ beschrieben werden, die „in einer gesellschaft lich einzigartigen 
Weise ‚Leib und Seele’ [umfassen]. Die biolo gische Verbundenheit durch 
Abstammung fügt dieser Nähe noch eine besondere, sozia ler Bestim-
mung vorgängige Dimension bei“ (Laux 2012, 116).

Der Begriff ‚Familie’ als  sozia le Intimgruppe bezieht sich in  diesem 
Zusammenhang auf Personen aus zwei verschiedenen Genera tionen 
(vgl. Herzog u. a. 1997). Neben dem tradi tionellen (christ lichen) Fami-
lienverständnis, in welchem die biolo gischen Eltern gemeinsam in einer 
Ehe die Elternschaft übernehmen, hat sich im Zuge der kulturellen Ent-
wicklung eine Vielfalt familialer Lebenswelten herausgebildet: Eineltern-
familien, nichtverheiratet Zusammenlebende mit Kindern, Stieffamilien 
mit einem neuen Elternteil, Patchworkfamilien und GLP mit Kindern 
(vgl. Hilpert/Laux 2014). Nichtverheiratung, der Tod eines Elternteils, 
Trennung oder Scheidung, Wiederverheiratung beziehungsweise neue 
Partnerschaften und die dadurch entstehenden Patchworkfamilien führen 
zu dieser Plura lisierung des Heranwachsens in verschiedenen Konstella-
tionen (vgl. BMFSFJ 2012). Nach K. Jurczyk und J. Klinkhardt (2014, 
7) wachsen Kinder und Jugend liche „heutzutage seltener in der soge-
nannten Normalfamilie auf und erleben mehr Übergänge von der einen 
Familienform in die andere.“ Wenn sich mindestens ein Elternteil als 
lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender definiert, wird auch von einer 
Regenbogenfamilie gesprochen. Dabei können die betreffenden Kinder 
sowohl den vorangegangenen heterosexuellen Beziehungen entstammen 
als auch adoptiert, als Pflegekind aufgenommen oder in die neue Bezie-
hung hineingeboren worden sein (vgl. Kläser 2011).

In Scheidungs- und Patchworkfamilien hegen die ‚neuen Partner/ 
-innen‘ des leib lichen Elternteils häufig den Wunsch, die Kinder, mit 
denen sie zusammenleben, zu adoptieren. Auf diese Weise wird die enge 
emo tionale Bindung durch die  sozia le Elternschaft auch recht lich fest-
gehalten. Adoptivkinder haben im Vergleich zu Kindern, die bei ihren 
leib lichen Eltern wohnen, häufig besondere Bedürfnisse, die sich bei-
spielsweise aufgrund von Defiziten in der emo tionalen und kognitiven 
Entwicklung ergeben. Sie weisen zum Zeitpunkt der Adop tion mehr 
Lern- und emo tionale Schwierigkeiten auf als Gleichaltrige und dieser 
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Unterschied wächst mit dem Adop tionsalter (vgl. Berk 2011). Die viel-
schichtigen Ursachen sind häufig in der ursprüng lichen Lebensgeschichte 
zu finden und werden dann entweder direkt z. B. durch das Verhalten der 
Bezugsperson, bei Bindungsstörungen aufgrund konfliktreicher Familien-
beziehungen in der frühen Kindheit, oder indirekt z. B. durch gesundheit-
liche Beeinträchtigungen des Kindes durch Alkoholismus der  Mutter 
während der Schwangerschaft, wirksam. Dementsprechend erweist sich 
eine Elternschaft durch Adop tion immer als eine große Herausforderung: 
Den Adoptivkindern muss das Gefühl vermittelt werden, dass sie einen 
sicheren Platz haben, an dem sie erwünscht sind und sich zu Hause wis-
sen (vgl. BAKPV 2007). Kinder, für die Adoptiveltern gesucht werden, 
haben einen Verlust erlitten, der nicht ungeschehen gemacht werden 
kann. Aus  diesem Grund brauchen sie oft Zeit, um wieder Vertrauen 
fassen zu können sowie sich auf die neue Familiensitua tion einzustellen 
(vgl. Rettenbach 2005). Bei Kindern in Regenbogenfamilien können zu 
einer Trennungssitua tion von zumindest einem leib lichen Elternpart und 
der zumindest zeitweisen familiären Instabilität auch das Erleben des 
‚Coming- out’ des leib lichen Elternteils sowie Erfahrungen durch Dis-
kriminierung aufgrund der Homosexualität der Eltern hinzukommen.

3.2 Pädago gisch- psycholo gische Annäherung  
an den Begriff ‚Kindeswohl’

Der Begriff des ‚Kindeswohls’ ist generell nicht klar definiert – weder 
im täg lichen Sprachgebrauch noch juristisch (vgl. Wapler 2010). Neben 
subjektiven und kollektiven Vorstellungen darüber, was ein gutes Leben 
für ein Kind ausmacht, existieren auch Annäherungen an den Begriff 
bzw. Konkre tionen, die als Orientierung dienen können (vgl. Froning 
2010). Gesetzgeberisches Ziel jeder Adop tion ist, „das anzunehmende 
Kind in eine harmonische und lebenstüchtige Familie aufgenommen“ 
zu wissen, um  diesem durch die Adop tion „ein beständiges und ausgeg-
lichenes Zuhause zu verschaffen“ (MK BGB 2012, § 1741 BGB, Rn. 15). 
Nach gesetz licher Grundlage bezieht sich das Kindeswohl auf körper liche, 
geistige und see lische Aspekte (§ 1666 BGB). Diese müssen in Form einer 
umfassenden Betrachtung der Lebenslage und der Interessen des Kindes 
im konkreten Einzelfall untersucht werden (vgl. SK BGB 2009, § 1671 
Rn. 157). Familienrecht lich wird  zwischen einem positiven und einem 
negativen Standard des Kindeswohls unterschieden, wobei ersterer auf 
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ein individuelles Optimum abzielt und letzterer wenigstens Mindest-
bedingungen erfüllt sehen will. In der Einzelfallentscheidung kommt 
der positive Standard zum Tragen, nachdem in der jeweiligen Situa tion 
für das betreffende Kind in einer bestimmten Lebenssitua tion der beste 
Zustand bestimmt werden soll (vgl. Wapler 2010). Ob eine Adop tion 
die Lebenssitua tion eines Kindes verbessert, ist nur im konkreten Fall 
zu entscheiden, weshalb die Maßnahme der Einzelfallprüfung (unab-
hängig von der sexuellen Orientierung der Eltern) notwendige Voraus-
setzung für jede Annahme eines Kindes ist. Geht es um eine grundsätz-
liche Zulassung GLP zur Adop tion, ist der negative Standard betroffen, 
zumal an der zugehörigen Stelle eine ‚negative’ Formulierung zu finden 
ist: Die Annahmefähigkeit ist nur gegeben, solange kindeswohlschäd-
liche Begleiterscheinungen ausgeschlossen werden können (vgl. MK 
BGB 2012, § 1741 BGB, Rn. 20).

Pädago gisch- psycholo gisch kann das Kindeswohl als „die für die 
Persön lichkeitsentwicklung eines Kindes oder Jugend lichen günstige 
Rela tion  zwischen seiner Bedürfnislage und seinen Lebensbedingungen“ 
(Dettenborn 2001, 49) angesehen werden. ‚Bedürfnisse’ orientieren sich 
in  diesem Zusammenhang konkret am Bedarf, der sich auf objektive 
Entwicklungserfordernisse bezieht. Diese müssen der sozia len und 
altersgemäßen Durchschnittserwartung an die körper liche, see lische 
und geistige Entwicklung entsprechen (vgl. Grossmann/ Grossmann 
2012). Bezug genommen wird hier auf die Entwicklungsaufgaben des 
Kindes- und Jugendalters nach Erikson, die jedes Individuum im Laufe 
seines Heranwachsens zu bewältigen hat. Eine erfolgreiche Bewältigung 
ist davon abhängig, ob die Bezugspersonen wichtigen Grundbedürf-
nissen der Heranwachsenden nachkommen (vgl. Erikson 2013). Auf 
Grundlage der theoretischen Annäherung kann das Kindeswohl dann 
als gewährleistet betrachtet werden, wenn die altersgemäßen Entwick-
lungsaufgaben gemeistert worden sind bzw. davon auszugehen ist, dass 
diese aufgrund der familiären Bedingungen auch in Zukunft bezwun-
gen werden können. In  diesem Zusammenhang spielt auch der Begriff 
der ‚Bindung’ zu engen Bezugspersonen eine wesent liche Rolle (vgl. 
 Grossmann/Grossmann 2012). Während sich Kinder im Alter von 0 – 6 
Jahren grundlegende Basiskompetenzen wie das Laufen, die Sprache 
sowie das Bilden von Konzepten zur Beschreibung der phy sischen und 
sozia len Realität aneignen, sind das Erlernen von notwendigen Fähig-
keiten, um mit Altersgenossen zurechtzukommen (z. B. die Impulskon-
trolle im gemeinsamen Spiel) sowie die Entwicklung einer Einstellung 
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gegenüber sozia len Gruppen und Institu tionen Entwicklungsaufgaben 
der mittleren Kindheit (6 – 12 Jahre). In der Adoleszenz (12 – 18 Jahre) 
werden reifere Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts 
aufgebaut, es erfolgt die Einnahme einer männ lichen oder weib lichen 
Geschlechtsrolle und die Jugend lichen erreichen emo tionale Unabhän-
gigkeit von ihren Eltern sowie anderen Erwachsenen (vgl.  Rothgang 
2009; Zimmermann 2009).2 Eine gelungene Bewältigung fördert nicht 
nur Zufriedenheit, sondern führt auch zu Erfolg bei späteren Aufgaben. 
Dagegen zieht ein Misslingen negative Gefühle sowie eine Zurück-
weisung durch die Gesellschaft nach sich; künftigen Aufgaben und 
Heraus forderungen wird nun eher unter Schwierigkeiten begegnet (vgl. 
 Rothgang 2009). Die Entwicklungsaufgaben betreffen zum einen die 
Sicherung der Existenz (Nahrung, Pflege, medizinische Versorgung 
etc.), zum anderen sind sie emo tionaler, sozia ler oder kognitiver Natur 
(Sicherheit, Vertrauen, Unterstützung, Einfühlen und Verstehen, Wert-
schätzung, Orientierung, Selbstbestimmung etc.). Risikofaktoren wie 
u. a. eine grundlegende mangelnde Versorgung, unvorhergesehene Bin-
dungsabbrüche, Diskontinuität der Lebensbedingungen oder körper-
liche und emo tionale Distanziertheit gefährden eine gesunde Entwick-
lung (vgl. Dettenborn 2001; Froning 2010). Das ‚Kindeswohl’ ist als 
hypothetisches Konstrukt schwer zu bestimmen und empirisch nicht 
unmittelbar herzuleiten, weshalb an dieser Stelle eine Annäherung durch 
die Zerlegung des Begriffs in verschiedene Komponenten erfolgt und 
diese dann einzeln in den Blick genommen werden.

3.3 Untersuchung des Kindeswohls auf der Grundlage  
pädago gisch- psycholo gischer Theorien und unter Bezugnahme 
wissenschaft licher Studien

Für die Untersuchung des Kindeswohls werden verschiedene 
wissenschaft liche Arbeiten herangezogen. Aus diesen und auf der Grund-
lage pädago gisch- psycholo gischer Theorien kristallisieren sich verschie-
dene Faktoren heraus, deren Präsenz für eine Sicherung des Kindeswohls 
spricht: 1. eine positive Beziehungsqualität und eine sichere Bindung; 

2 Nachdem hier nur einzelne Entwicklungsaufgaben beispielhaft herausgegriffen 
wurden, wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
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2. die erfolgreiche Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsauf-
gaben; 3. eine gesunde psychosexuelle Entwicklung; 4. eine gelungene 
 sozia le Integra tion.

Unter den erwähnten Arbeiten befinden sich sowohl Metaanaly-
sen, die frühere empirische Studien zusammenfassen, vergleichen und 
bewerten, als auch  solche, die eigene Daten erhoben haben und ihre 
Erkenntnisse vor allem darauf stützen. Arbeiten, die auf einer geringen 
Datenmenge beruhen oder die vor der Jahrtausendwende veröffent licht 
wurden, werden hier nicht diskutiert. Ebenso  solche, die hinsicht lich 
Stichprobe, untersuchten Kategorien, Entstehungszeit etc. eine frag-
würdige Erhebung beziehungsweise Interpreta tion aufweisen. Die 
Untersuchungen sind nicht von einer defizitorientierten Perspektive 
der früheren Forschung gekennzeichnet, vielmehr wird nun grundsätz-
lich das Heranwachsen von Kindern aus verschiedenen Familienfor-
men untersucht; der Regenbogenkontext ist nur ein Spezifikum der 
Analyse,  welche Aspekte dem Kindeswohl zuträg lich sind (vgl. Jansen/
Steffens 2006).

3.3.1 Beziehungsqualität und Bindungstheorie

Auf der Grundlage von entwicklungspsycholo gischen Ergebnissen för-
dert eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern eine bessere Bewälti-
gung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben und trägt damit zu 
einer gelingenden Persön lichkeitsentwicklung bei. Dieses Ergebnis zeigt 
sich unabhängig von einer biolo gischen oder sozia l- emo tionalen Eltern-
schaft (vgl. Rupp/Bergold 2009; Zimmermann 2009). Damit sind eine 
gute Beziehungsqualität und Bindung auch unabdingbare Grundlage 
für die Sicherung des Kindeswohls. Zentrale Annahme der Bindungs-
theorie ist, „dass [sich] das artspezifisch angelegte Bindungs bedürfnis 
beim Menschen erst durch sozia les Lernen zu einer Bindungsbezie-
hung“ (Ahnert/Spangler 2014, 407) herausbildet. Dies geschieht auf 
der Grundlage individueller Interak tions- und Beziehungserfahrungen, 
indem „Auswirkungen früher[er] Erfahrungen mit engen Bezugsper-
sonen auf die spätere Persön lichkeit eines Menschen“ (Zimmermann 
2009, 203) untersucht werden. Erste Elemente einer entstehenden Bin-
dung sind ungefähr in einem Alter von sechs Monaten zu beobachten. 
Der Säugling zeigt zunehmend spezifische Reak tionen auf vertraute 
Personen und entwickelt spezifische Erwartungen an das Verhalten 
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der Bezugspersonen. Ein Kleinkind von ca. zwei Jahren verfügt dann 
bereits über ein inneres Arbeitsmodell zur Bindungsrepräsenta tion, 
das die bisherigen Bindungserfahrungen zusammenfasst sowie auch 
Trennungssitua tionen einordnen und akzeptieren kann (vgl. Berk 2011). 
Während die Bindungsqualität etwas über die konkrete Beziehung zu 
spezifischen Bezugspersonen aussagt, bezieht sich der Terminus der 
Bindungsrepräsenta tion auf generalisierte Strategien im Umgang mit 
engen emo tionalen Beziehungen und Gefühlen (vgl. Rupp/Bergold 
2009). Bei Kindern wird von vier Bindungsmustern ausgegangen: der 
sicheren Bindung, der unsicher- vermeidenden Bindung, der unsicher- 
ambivalenten Bindung und der desorganisiert- desorientierten Bin-
dung (vgl. Berk 2011). Eine konkrete Bindungsrepräsenta tion (sicher- 
autonom, unsicher- distanziert, unsicher- verwickelt und unverarbeitet- 
traumatisiert) kann bei älteren Kindern und Jugend lichen untersucht 
werden (vgl. Rupp/Bergold 2009; Zimmermann 2009).

Auf der Grundlage der Studie von Rupp/Bergold (2009) unterscheidet 
sich die Beziehungsqualität zum leib lichen Elternteil von Kindern aus 
GLP nicht von Kindern und Jugend lichen, die in anderen Familien-
formen aufwachsen, beispielsweise hinsicht lich der Globalskala „emo-
tionale Unsicherheiten“. Die gleichgeschlecht lichen Eltern gehen mit 
ihrer Homosexualität, der (neuen) Familiensitua tion und gesellschaft-
lichen Herausforderungen offener um und setzen sich stark für ihre 
Kinder ein, zum Beispiel indem sie den Kontakt zu Rollenvorbildern 
beider Geschlechter fördern (vgl. Eggen/Rupp 2009). 10- bis 19-Jäh-
rige, die in GLP aufwachsen, weisen nicht häufiger eine unsichere 
Bindungsrepräsenta tion auf, als es in Vergleichsstichproben der Fall ist. 
Selbst wenn sie sechs Jahre und länger in einer GLP leben, zeigen sie mit 
69% genauso häufig eine sichere Bindungsrepräsenta tion. Diese zeichnet 
sich durch eine kohärente Schilderung der eigenen Bindungsgeschichte 
aus, in der auch negative Beziehungserfahrungen in ein schlüssiges 
Gesamtbild integriert worden sind (vgl. Rupp/Bergold 2009). Unab-
hängig von der Familienkonstella tion ist demzufolge das (familiäre) 
Umfeld entscheidend, das durch positive und unterstützende Beziehun-
gen gekennzeichnet sein muss und ausreichend Schutz sowie Geborgen-
heit vermitteln sollte. Zusammenfassend lassen entsprechende Studien 
keine Rückschlüsse darauf zu, dass sich die Eltern- Kind- Beziehung in 
Regenbogenfamilien von der in Familien mit verschiedengeschlecht lichen 
Eltern unterscheidet (vgl. Eggen/Rupp 2011; Fairlough 2008; Leung 
u. a. 2005; Patterson 2005; Rupp/Bergold 2009; Wainright u. a. 2004).
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3.3.2 Umgang mit altersspezifischen Entwicklungsaufgaben

Die Studie von Rupp/Bergold (2009) erfasst Daten von 13- bis 19-jährigen 
(N = 60) zu sieben relevanten Entwicklungsbereichen wie beispielsweise 
dem Umgang mit Freundschaften oder der Einschätzung der eigenen 
Person/Identität. Über alle Bereiche hinweg weichen die Daten der 
Jugend lichen aus GLP nicht von der Stichprobe der ‚gesunden Jugend-
lichen’ (N=34) ab, signifikant besser schneiden die Heranwachsenden 
allerdings gegenüber der Vergleichsgruppe ‚essgestörter Jugend licher’ aus 
Familien mit heterosexuellen Eltern (N=38) ab.

Die untersuchten Arbeiten kommen außerdem zum Ergebnis, dass 
Kinder aus Regenbogenfamilien hinsicht lich der kognitiven und emo-
tionalen Entwicklung keine Defizite aufweisen. Rosenfeld (2010) erhebt 
den „normal progress through school“ zum Maßstab für eine gesunde 
Entwicklung und greift dafür auf die große Datenmenge des amerikani-
schen Zensus zurück. Heranwachsende, die in GLP aufgezogen werden, 
haben keine grundlegenden Schwierigkeiten dabei, eine durchschnitt-
liche Schullaufbahn zu meistern. Des Weiteren finden sich bei Kindern 
gleichgeschlecht licher Mütter in den von Anderssen u. a. (2002) unter-
suchten Studien keine hinreichenden Indikatoren für Defizite hinsicht-
lich ihrer emo tionalen Entwicklung. Ebenso wenig zeigen sich bezüg lich 
des psychischen Befindens gravierende Abweichungen wie Depressivität 
oder Aggressivität (vgl. Fairlough 2008; Patterson 2005; Rupp/Bergold 
2009; Stacey/Biblarz 2001; Wainright u. a. 2004). Ein signifikanter Effekt 
ist allerdings für das Selbstwertgefühl zu verzeichnen: Hier schätzen sich 
Kinder und Jugend liche aus Regenbogenfamilien signifikant höher ein 
als Kinder aus anderen Konstella tionen (vgl. Eggen/Rupp 2009). Stacey 
und Biblarz (2001) gehen weiter und sprechen auf der Grundlage ihrer 
Ergebnisse sogar von einer bemerkenswerten psychischen Stärke von 
Kindern aus GLP. Aufgrund der besonderen Umstände und Risiko-
faktoren wie Bindungsabbrüchen ist davon auszugehen, dass in den 
Adoptivfamilien günstige Bedingungen für die Entwicklung von Resi-
lienz vorzufinden sind. Diese kann als Widerstandskraft gegen Belas-
tungen aller Art beschrieben werden: Traumatisierungen kann besser 
begegnet und alte Beziehungsmuster können aufgebrochen werden (vgl. 
Berk 2011; Rettenbach 2005; Rupp/Bergold 2009). Auf der Basis dieser 
Resilienz entwickeln sich die meisten Adoptivkinder trotz der genann-
ten Schwierigkeiten und Risiken gut und sind in der Lage, beachtens-
werte Fortschritte zu machen, selbst wenn zu Beginn der Adop tion 
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Schwierigkeiten aufgetreten waren (vgl. Berk 2011; Rettenbach 2005). 
Stabile Eltern- Kind- Beziehungen unterstützen ein höheres Selbstwert-
gefühl, geringere Anfälligkeit für Depressivität, weniger somatische 
Beschwerden sowie geringere Aggressivität, wenn sie durch eine hohe 
Verbundenheit und geringe emo tionale Unsicherheiten gekennzeichnet 
sind (vgl. Becker- Stoll/Beckh 2009).

In Entwicklungsaufgabeninterviews werden die Jugend lichen gefragt, 
ob und inwiefern sie einen Einfluss ihrer Familienform sehen. Der 
überwiegende Teil (N=87) gibt über alle Bereiche hinweg an, dass das 
Zusammenleben mit gleichgeschlecht lichen Eltern ihrer Meinung nach 
keinen Einfluss auf ihre Entwicklung habe. Eine Reihe von Befragten 
berichtet hingegen von einer Bereicherung, vor allem in Hinblick auf 
die Entfaltung von Offenheit, Toleranz und Selbstständigkeit, aber auch 
bezüg lich positiver Reak tionen von Freunden und Partnern (vgl. Rupp/
Bergold 2009). Dies gründet nicht nur auf einer Selbsteinschätzung: In 
verschiedenen Studien werden Kindern aus Regenbogenfamilien größere 
 sozia le Kompetenzen „wie z. B. hinsicht lich der Reflexions- und Konflikt-
fähigkeit, dem Einfühlungsvermögen und der Toleranz gegenüber der 
‚Vielfalt der Lebensformen’“ (Jansen/Steffens 2006, 650) zuerkannt. Sie 
 seien eher in der Lage, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und 
könnten auch unterschied liche Lebensentwürfe und Wertesysteme ent-
spannter nebeneinander stehen lassen (vgl. auch Stacey/Biblarz 2001).

3.3.3 Sexuelle Identität und sexuelle Entwicklung

Für die in unterschied lichen Bereichen immer wiederkehrende Behaup-
tung, Kinder bräuchten für eine gesunde psychosexuelle Entwicklung 
Vertreter/-innen beiderlei Geschlechts als elter liche Bezugspersonen, 
findet sich keine Bestätigung in den Studien (vgl. Anderssen u. a. 2002; 
Jansen/Steffens 2006; Patterson 2005; Rupp/Bergold 2009; Stacey/Biblarz 
2001). Auch wenn ein Kind bei „lesbischen Müttern oder schwulen 
Vätern aufwächst, sieht es sich selbst eindeutig als Frau, wenn es ein 
Mädchen ist, oder als Mann, wenn es ein Junge ist“ (Jansen/Steffens 
2006, 648). Nach jüngeren lerntheoretischen Modellen sind Heran-
wachsende aus allen Familienkonstella tionen durchaus in der Lage, sich 
selbst Rollenvorbilder des eigenen Geschlechts in ihrem Lebensumfeld 
zu suchen und diese für selbstbildrelevante Charakteristika zu  nutzen. 
Unterschiede zu Kindern aus verschiedengeschlecht lichen Partnerschaften 
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können bezüg lich des Geschlechtsrollenverhaltens festgestellt werden: 
Die Töchter gleichgeschlecht lich orientierter Mütter beschäftigen sich 
gleichermaßen häufig mit mädchentypischen sowie jungentypischen 
Spielen (vgl. Anderssen u. a. 2002; Jansen/Steffens 2006; Patterson 2005; 
Stacey/Bilarz 2001) und bevorzugen grundsätz lich Spielsitua tionen, in 
denen Jungen und Mädchen gleichzeitig spielen. Hingegen präferieren 
die Töchter hetero sexueller Mütter durchgängig tradi tionell weib liche 
und geschlechts homogene Spielsitua tionen. Hinsicht lich der Berufswahl 
ergibt sich ein ähn liches Bild: Töchter homosexueller Mütter können 
sich eher vorstellen, männerdominierte Berufe zu ergreifen und beispiels-
weise Ärztin oder Rechtsanwältin zu werden. Nach Stacey/Biblarz (2001) 
gelang es ihnen offenbar eher, „den Töchtern ein stärkeres Gefühl für 
ihre Potentiale zu geben denn für die mit dem weib lichen Geschlecht 
assoziierten Grenzen“ (Jansen/Steffens 2006, 649).

Bezüg lich der sexuellen Orientierung von Kindern und Jugend lichen 
aus Regenbogenfamilien lassen sich keine signifikanten Auffälligkeiten 
feststellen. Diese leben als Erwachsene genauso selten in homosexuel-
len Beziehungen wie Kinder aus anderen Familienkonstella tionen (vgl. 
Anderssen u. a. 2002; Jansen/Steffens 2006; Patterson 2005; Stacey/Biblarz 
2001; Wainright u. a. 2004). Entsprechend haben „[s]chwule Väter […] 
nur zu 6 bis 9 % schwule Söhne, und 91 bis 94 % der Töchter lesbischer 
Mütter leben als Erwachsene heterosexuell“ (Jansen/Steffens 2006, 648). 
Allerdings scheinen die Heranwachsenden auf eine umfangreichere sexu-
elle Mög lichkeitswelt zurückzugreifen: Sie besitzen eine größere grund-
legende Offenheit bezüg lich ihrer Wahrnehmung, ihrer Mitteilungen 
und ihrer Lebensentwürfe als Kinder aus anderen Konstella tionen. So 
schließen Kinder aus Regenbogenfamilien weniger häufig für ihr künf-
tiges Leben aus, sich in einen/-e Partner/-in des gleichen Geschlechts zu 
verlieben (vgl. Jansen/Steffens 2006; Stacey/Biblarz 2001).

3.3.4 Sozia le Integra tion – Diskriminierung

Ein Einfluss der sexuellen Orientierung der Eltern auf die  sozia le Integra-
tion der Kinder hat sich auf der Basis verschiedener Untersuchungen 
nicht bestätigt (vgl. Fairlough 2008; Jansen/Steffens 2006; Patterson 
2005). Patterson (2005, 12) fasst in seinen Ergebnissen zusammen, dass 
aktuelle wissenschaft liche Erkenntnisse „suggest that children of lesbian 
and gay parents have positive rela tionships with peers and that their 
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rela tionships with adults of both sexes are also satisfactory“. Was aller-
dings einen Einfluss auf die  sozia le Integra tion hat, ist der familiäre Alltag. 
Unabhängig von der Familienkonstella tion zeigen sich Kinder in Stu-
dien umso integrierter, „je zufriedener ihre homo- oder hetero sexuellen 
Eltern mit ihren Paarbeziehungen sind, je mehr Liebe sie erleben und 
je weniger interpersonelle Konflikte wahrgenommen werden“ (Jansen/
Steffens 2006, 650). Auch wenn die Kinder und Jugend lichen grundsätz-
lich sozia l integriert sind, bedeutet dies nicht, dass sie nicht mit Diskri-
minierungserfahrungen kämpfen müssen und keine Angst vor negati-
ven Reak tionen ihrer Mitmenschen haben (vgl.  Anderssen u. a. 2002; 
Goldberg 2007; Fairlough 2008; Rupp/Bergold 2009).  Fairlough (2008) 
analysiert 67 Berichte von jungen Erwachsenen, die mit gleichgeschlecht-
lich orientierten Eltern aufgewachsen sind. Überwiegend finden sich 
‚vorwiegend positive’ Berichte; vereinzelte ‚negative’ Erfahrungen haben 
die jungen Erwachsenen nicht persön lich getroffen oder unglück lich 
gemacht. In den ‚ambivalenten’ Berichten scheinen vor allem Tren-
nungserfahrungen von den leib lichen Eltern eine Rolle zu spielen sowie 
die Auseinandersetzung mit homophoben Einstellungen und einem 
entsprechenden Verhalten. Irgendeine Art von Diskriminierung haben 
viele der Befragten erfahren, auch wenn diese sie nicht negativ in ihrer 
Entwicklung beeinflusst hat.

3.4 Reflexion und Kritikpunkte

Kritikpunkte bezüg lich der konkreten Studien betreffen vor allem die 
Repräsentativität der Stichproben und die darauf aufbauenden Interpreta-
tionen. Zudem muss mit einer vermut lich ausgeprägten Dunkelziffer 
von Regenbogenfamilien, in denen die Eltern ohne recht liche Konsti-
tuierung zusammenleben und die auch auf keine andere Weise von Stu-
dien erfasst werden können, gerechnet werden. Bezüg lich der befragten 
Kinder ist nicht auszuschließen, dass sie (gerade) in Interviews eine die 
Eltern und deren sexuelle Neigung verteidigende Haltung einnehmen – 
vor allem um davon zu überzeugen, dass ihre Eltern genauso gute Eltern 
 seien wie verschiedengeschlecht liche. Goldberg (2007, 559) schreibt in 
 diesem Zusammenhang, die befragten Kinder zeigen „feelings of pro-
tectiveness for their parents and the LBG community“, indem sie sich 
bemühen – ob bewusst oder unterbewusst – „themselves as successful, 
psychologically healthy, and heterosexual“ zu beschreiben.
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Dass generell wenig Datenmaterial zur Verfügung steht, ist unterschied-
lichen Tatsachen geschuldet: Grundsätz lich gibt es im Verhältnis zu Per-
sonen mit verschiedengeschlecht licher Orientierung deut lich weniger 
Personen mit gleichgeschlecht licher. Außerdem steht gleichgeschlecht-
lichen Partnern und Partnerinnen in Deutschland erst seit kurzem die 
Mög lichkeit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (2001) und die einer 
Sukzessivadop tion (2013) offen (vgl. Hilpert 2011; Marschütz 2015; Schmid 
2006). Nachdem der Kinderwunsch für Frauen in gleichgeschlecht lichen 
Beziehungen einfacher zu realisieren ist als für Männer (z. B. durch künst-
liche Befruchtung), kann auf deut lich mehr Studien über Familien mit 
weib lichen Elternteilen zurückgegriffen werden. Vergleichende Analysen 
lassen den Schluss zu, dass sich gleichgeschlecht lich orientierte Väter 
und Mütter in ihrem Erziehungs- und Bindungsverhalten nicht signi-
fikant voneinander unterscheiden, weshalb die Ergebnisse dennoch als 
Ganzes interpretiert werden können (vgl. Anderssen u. a. 2002; Rupp/
Bergold 2009).

Insbesondere in Bezug auf nachfolgende Aspekte kann vor diesem 
Hintergrund weitere Forschung Aufschlüsse geben:
  • Inwiefern können Daten von Kindern, die adoptiert wurden und mög-

licherweise durch die Trennungserfahrung von einem/beiden Elternteil(en) 
vorbelastet sind, mit Daten von Gleichaltrigen verglichen werden, die bei 
ihren leiblichen Eltern aufwuchsen? Hier könnten Informationen über 
vorangegangene Lebensjahre, beispielsweise in Bezug auf traumatische 
Erlebnisse oder auch nur bezüglich der gemachten Bindungserfahrung, 
ein vollständigeres Bild liefern.

  • Auch könnte der Fokus mehr auf mögliche Trennungserfahrungen 
gelegt werden, indem beobachtet wird, wie sich Kinder, die bei einem 
gleichgeschlechtlichen leiblichen und Adoptivelternteil aufwachsen, 
von Kindern unterscheiden, die bei gleichgeschlechtlichen nichtleib-
lichen Eltern leben (vgl. Jansen/Steffens 2006).

Selbst wenn verschiedene Kritikpunkte hinsicht lich der einzelnen Stu-
dien berechtigt erscheinen, sei darauf hingewiesen, dass die wichtigsten 
Ergebnisse unter verschiedenen Bedingungen über die Jahre hinweg 
immer wieder repliziert wurden und werden. Deshalb kann davon aus-
gegangen werden, dass diese Mängel den empirischen Wahrheitsgehalt 
der Ergebnisse im Ganzen nicht in Frage stellen (vgl. ebd.).
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3.5 Relevanz der Prozesse innerhalb der Familie  
und Irrelevanz der Beziehungskonstella tion

Die Auseinandersetzung mit den pädago gisch- psycholo gischen 
Theorien sowie den Studien lässt den Schluss zu, dass nicht die 
Beziehungskonstella tion bzw. die Familienstruktur, sondern die Pro-
zesse innerhalb der Familien ausschlaggebend sind für eine gelungene 
Entwicklung der Kinder und Jugend lichen. Allerdings sind auch durch-
aus Unterschiede zu finden, wenn Kinder in GLP aufwachsen. Diese 
sind jedoch nicht auf die sexuelle Orientierung der Eltern zurückzu-
führen, sondern hängen nur mittelbar damit zusammen: Sie betref-
fen Werte und Normen,  welche die gleichgeschlecht lichen Eltern 
verkörpern (wie Toleranz und Offenheit), oder sie sind auf diskrimi-
nierende und vorurteilsbehaftete Reak tionen zurückzuführen (vgl. 
Jansen/Steffens 2006; Rupp/Bergold 2009). Besonders Mädchen aus 
Regenbogenfamilien wird „ein größeres Stück des ‚geschlechtsgeteilten’ 
Universums“ zuteil (Jansen/Steffens, 2006, 649), was darin Ausdruck 
findet, dass sie weniger von gesellschaft lich geschlechtsstereotypen 
Vorstellungen beeinflusst werden. Zudem ist festzustellen, dass Kinder 
und Jugend liche, die in GLP aufwachsen, über ein höheres Selbst-
wertgefühl und über mehr Autonomie in der Beziehung zu beiden 
Elternteilen berichten als Gleichaltrige in anderen Familienformen (vgl. 
Rupp/Bergold 2009). Mög licherweise verfügen gleichgeschlecht liche 
Eltern in der Tendenz aufgrund ihrer eigenen Geschichte über eine 
grundsätz lich liberalere sowie offenere Einstellung und Erziehung als 
verschiedengeschlecht liche Eltern.

Pennings (2010) bezweifelt generell den hohen Stellenwert des Kindes-
wohls bei der Klärung der Frage, ob ein Aufwachsen von Kindern in 
GLP mora lisch akzeptabel ist. Grundlage dafür ist für ihn zum einen 
seine Kritik an der wissenschaft lichen Forschung in  diesem Kontext, 
zum anderen geht er davon aus, dass hinter der Ablehnung GLP als 
Eltern andere Ursachen verborgen sind als die Frage des Wohlergehens 
der betreffenden Kinder: Die meisten Menschen würden ihre Meinung 
über die Akzeptabilität auch dann nicht ändern, wenn eine Gefährdung 
nachvollziehbar ausgeschlossen werden könne. Ursachen  seien vielmehr 
in der grundsätz lichen „mora lischen Abneigung und de[m] Glauben 
an die inhärente Falschheit von Homosexualität“ zu finden (ebd., 246). 
Selbst wenn seine Beurteilung etwas einseitig und verallgemeinernd 
scheint, zeigt sie doch eine reale Gefahr auf. Näm lich die, dass sich 
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weltanschau liche Vorstellungen allzu sehr in den Vordergrund drängen 
und dann als Argumenta tionsgrundlage – auch für den recht lichen Dis-
kurs – zweckentfremdet werden.

4 Verpflichtung zu Wertschätzung und Akzeptanz  
aus ethischer wie mora lischer Perspektive

Die katho lische  Kirche bietet ebenso wie andere Weltanschauungs-
gemeinschaften mit ihrer Anthropologie, ihrem Glaubenshorizont und 
ihren Leitbildern eine Orientierung für den Einzelnen bezüg lich der 
Frage ‚Was soll ich tun?’. Diese normative Grundfrage kann je nach Pro-
blemstellung pragmatischer, ethischer oder mora lischer Natur sein (vgl. 
Habermas 1991). Im Kontext der Diskussion, ob GLP geeignete Adoptiv-
eltern sein können, sind in Anlehnung an Habermas zwei  Perspektiven 
zu unterscheiden, die in der kirch lichen Posi tionierung nicht immer klar 
voneinander getrennt werden: (1) Offeriert  Kirche das christ liche Fami-
lienleitbild als normative/ethische Orientierung für ein gutes Leben in 
der Geschlechter- und Genera tionenbeziehung oder (2) reflektiert  Kirche 
mora lisch die Frage, ob Gerechtigkeit verletzt wird, Rechte missachtet 
werden oder ein Unrecht begangen wird, wenn GLP zur Adop tion zuge-
lassen bzw. nicht zugelassen werden.

4.1 Das christ liche Familienleitbild  
als normative/ethische Orientierung

Als Weltanschauungsgemeinschaft antwortet die katho lische  Kirche mit 
dem christ lichen Familienleitbild auf die individuelle oder gemeinschaft-
liche Frage, was ein ‚gutes’ Familienleben ausmacht. Dazu gehört nach 
katho lischer Vorstellung unter Bezugnahme auf bib lische Bestände eine 
lebenslange und in öffent licher Form geschlossene Verbindung von 
Mann und Frau, mit welcher auch bestimmte Werte und Ziele verbun-
den sind. Für  dieses Ideal gibt es gute Argumente – wenngleich diese 
offensicht lich nicht von der Art und Gestalt sind, dass sie alle überzeu-
gen. So existieren auf der Ebene theoretischer Reflexion Posi tionen, die 
dem christ lichen Familienideal repressiven Charakter zusprechen; auf 
der Ebene der Lebenspraxis finden sich Menschen, die sich gegen die 
Ehe entscheiden und nichtehe lich zusammenleben sowie schließ lich 
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 solche, denen das christ liche Familienideal nicht offen steht, weil sie 
gleichgeschlecht lich orientiert sind. Das christ liche Ehe-, Familien- und 
Sexualitätsverständnis ist getragen von einer bestimmten Anthropologie, 
einer Deutung der menschlichen Existenz in der Welt, der menschli-
chen Beziehungsfähigkeit und Geschlecht lichkeit und einer bestimmten 
Interpreta tion menschlicher Sexualität. Wo dieser Hintergrund nicht 
geteilt wird, sind nicht alle Argumente plausibel und selbst wo sie geteilt 
werden, sind nicht alle Deutungen zwingend.

Aus der Außenperspektive ergibt sich folgende Wahrnehmung: Es gibt 
verschiedene Wege, ein gutes und glück liches Leben zu erreichen und 
die katho lische Lehre vertritt mit ihrem Leitbild und ihren Normen 
nur ein Modell unter anderen. Weil im ethischen Kontext die prakti-
sche Vernunft auf das Gute abzielt, das eingebettet ist in den Zusam-
menhang einer bestimmten Weltdeutung und Anthropologie, ist in 
dieser Hinsicht die katho lische Lehre sehr wohl frei in der Gestaltung 
ihrer aus Tradi tionen gewachsenen partikularen Leitbilder und Nor-
men. Dies gilt unabhängig von wissenschaft lichen Ergebnissen – aber, 
sofern ein Vernunftanspruch aufrechterhalten werden soll, nicht gegen 
sie. Gerade die Konfronta tion mit der lebenswelt lichen Realität lässt 
die ‚Ausschließ lichkeit’ des christ lichen Ideals ungenügend erscheinen. 
Familien stehen immer wieder vor Herausforderungen und Brüchen: Sie 
kämpfen mit dem Tod eines Elternteils oder es kommt zum Scheitern 
des Versuchs, Ehe und Familie zu leben. Das Hervorheben der christ-
lichen Orientierung muss nicht mit einer Abwertung anderer Modelle 
einhergehen (Heimbach- Steins 2011; Hilpert 2011). Es wäre schon viel 
gewonnen, wenn das christ liche Familienideal als ‚gute’ oder auch als 
‚bessere Mög lichkeit’ angeboten und in seiner Attraktivität, in seinen 
wertvollen Ideen und Zielen verdeut licht würde. Dann könnte auch das 
Gute und Wertvolle in anderen Lebensformen ungezwungen erkannt, 
gewürdigt sowie unterstützt werden und sie müssten nicht als quasi 
illegitime Familienformen, die mit dem Etikett des Sündhaften, des 
Verfehlens der menschlichen Natur, des Widernatür lichen versehen 
sind, betrachtet werden.

Auch wenn die Bischofssynoden 2014/15 sowie ihre Ergebnisse in Form 
des nachsynodalen Schreibens Amoris Laetitia keine greifbaren Reformen 
im Bereich einer Anerkennung GLP als (Adoptiv-)Eltern hervorgebracht 
haben, ist doch grundsätz lich ein neuer Grundtenor zu spüren (vgl. AL 
52; 179 f.). Sehr wertschätzend formuliert Papst Franziskus im kürz lich 
veröffent lichten Dokument:
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„Ich danke Gott, denn viele Familien, die sich bei weitem nicht für vollkom-
men halten, leben in der Liebe, verwirk lichen ihre Berufung und gehen voran, 
auch wenn sie unterwegs viele Male fallen. Das Ergebnis der Überlegungen der 
Synode ist nicht ein Stereotyp der Idealfamilie, sondern eine herausfordernde 
Collage aus vielen unterschied lichen Wirk lichkeiten voller Freuden, Dramen 
und Träume“ (AL 57).

Eine Debatte um die Qualität, die Potentiale und Risiken von Lebens-
formen ist aber auch durchaus ra tional, weil dabei der ethische Gebrauch 
praktischer Vernunft betroffen ist (Jaeggi 2014) und man im Blick auf 
Lebensformen auch als Glaubensgemeinschaft zu qualitativen Urteilen 
und Differenzierungen kommen wird – ansonsten wäre die Wahl von 
Lebensformen rein subjektiv. Aufgrund der Perspektive des Ethischen 
ist es nötig wahrzunehmen, dass die Urteile auch von grundlegenden 
Deutungen von Welt und Mensch abhängig und deshalb nicht einfach 
universalisierbar sind.

4.2 Akzeptanz der recht lichen Zulassung  
aus mora lischen Gesichtspunkten

Die Frage der Rechte/nach dem Gerechten stellt sich auch im christ-
lichen Kontext unabhängig von der Frage, welches Ideal von Familie 
die katho lische  Kirche vertritt und was als ‚gut’ oder ‚besser’ beurteilt 
wird. Die mora lische Beurteilung von Handlungen und  Maximen 
betrifft die unpartei liche Lösung von Handlungskonflikten, insbe-
sondere unter der Perspektive der Gewährleistung grundlegender 
Rechte (vgl. Habermas 1991). Reziprozität und Allgemeinheit kön-
nen in  diesem Zusammenhang als Kriterien dienen. Damit dürfen 
nieman dem besondere Vorrechte zugestanden werden beziehungsweise 
jedem stehen die gleichen Ansprüche zu. Außerdem darf kein Ein-
wand einer betroffenen Person ausgeschlossen werden, um universale 
Zustimmungsfähigkeit zu erreichen (vgl. Forst 2007). Ethische Orien-
tierungen – wie auch das katho lische Familienleitbild – allein sind 
ungeeignet beziehungsweise nicht ausreichend für die Begründung 
unbedingter Rechte und Pflichten.

Generell kann die christ liche Gemeinschaft ihren Glauben leben 
und Orientierung geben, ohne nach Verallgemeinerbarkeit oder all-
gemeiner Zustimmung fragen zu müssen. Allerdings ist es unter den 
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Bedingungen der Moderne undenkbar, dass sich Weltanschauungs-
gemeinschaften universalistischen Gerechtigkeitsprinzipien entzie-
hen, ohne dass dies Konsequenzen nach sich zieht – vor allem in 
Form von innerer und äußerer Kritik.  Kirche kann sich nicht nur 
im individualethischen Horizont äußern, Stellung beziehen und 
Normen setzen, sondern muss auch die gesamtgesellschaft lichen 
Zusammenhänge bedenken und verantworten (vgl. Kreuzer 1999). 
Die christ liche Ethik beansprucht, auch wenn sie sich auf Schrift 
und Tradi tion stützt, gleichermaßen vernunftgemäß zu sein. Gerade 
die römisch- katho lische  Kirche stützt sich auf Katholizität im Sinne 
von Universalität, also auf die Qualifika tion zur Allgemeinheit, die 
eine Gültigkeit für alle Menschen beinhaltet. Diese universalistische 
Perspektive in Erkennung und Akzeptanz der eigenen Partikularität 
verleiht ihr als Weltanschauungsgemeinschaft eine besondere Stellung 
(vgl.  Lieber 2007). Die Prinzipien der gleichen Würde einer jeden 
Person, der Gleichberechtigung und Gerechtigkeit sind Kernbestand-
teil des christ lichen Glaubens und zeigen sich bib lisch gerade in der 
besonderen Zuwendung zu den Armen und gesellschaft lich Ausge-
grenzten. So ergibt sich eine doppelte Notwendigkeit zu einer gerech-
tigkeits- und rechteorientierten Posi tion. Aus äußeren Gründen ist 
im gesellschaft lichen Diskurs um eine Zulassung GLP zur Adop tion 
eine für alle Menschen – unabhängig von ihrer weltanschau lichen 
Orientierung – verständ liche Argumenta tion zwingend notwendig. 
Zugleich kann die  Kirche aus inneren Gründen gar nicht anders, als 
die Rechte eines jeden Menschen sorgfältig zu achten und im Kon-
fliktfall sorgsam abzuwägen.

Auf Grundlage dieser Auseinandersetzung scheinen Argumenta tionen 
frag lich,  welche die sexuelle Orientierung von „Merkmale[n] wie Rasse, 
ethnischer Herkunft, usw.“ (Kongrega tion für die Glaubenslehre 1992, 
Nr. 10) unterscheiden, um der Pflicht zur Nichtdiskriminierung von 
GLP nicht nachzukommen (vgl. Marschütz 2015). Das christ liche Ver-
ständnis von Ehe und Partnerschaft eignet sich nicht als argumentative 
Grundlage, diese Elternschaft recht lich im gesellschaft lichen Kontext 
auszuschließen und den betreffenden Kindern dadurch ein Zuhause 
und die Aussicht auf eine gesunde Entwicklung zu verwehren.
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5 Recht liche Gleichstellung als Verwirk lichung  
des Gerechtigkeitsprinzips

Auch wenn die Aussage Kardinal Edoardo Menichellis nicht den Kern 
der Argumenta tion trifft, liegt er insofern richtig, als die Ermög lichung 
der Adop tion durch GLP grundsätz lich eine Frage von Rechten darstellt. 
Allerdings wird in der Öffent lichkeit vor allem das Recht auf Adop tion 
diskutiert – nicht das Recht auf ein Kind. Auch in  diesem Beitrag ste-
hen die Adop tionsrechte GLP im Fokus. Aspekte der recht lichen Dis-
kussion sind folgende:

Die Annahmefähigkeit ist unabhängig von der sexuellen Orientie-
rung. Die Grundlage dafür bilden das Gleichheitsgebot und das Diskri-
minierungsverbot in Verbindung mit dem Recht auf Achtung des  Privat- 
und Familienlebens.

Die erste Behauptung gilt, solange kindeswohlschäd liche Begleiterschei-
nungen ausgeschlossen werden können.

In Deutschland hat der Gesetzgeber durch Ermög lichung von Sukzes-
sivadop tion und Stiefkindadop tion bereits zum Ausdruck gebracht, dass 
er das Kindeswohl nicht gefährdet sieht, wenn eingetragene GLP ein 
Kind adoptieren. Eine Mög lichkeit der gemeinsamen Fremdkindadop tion 
ist aktuell recht lich nicht verankert, obgleich dem Wohl der betroffenen 
Kinder eine gemeinsame Adop tion sogar eher zuträg lich erscheint als die 
sukzessive in zwei Schritten. Für den aktuellen Ausschluss der gemeinsa-
men Adop tion sind ledig lich strukturelle Bedingungen unterschied licher 
Verantwortungs- und Entscheidungsbereiche ursäch lich (vgl. BVerfG 
2013): Das Bundesverfassungsgericht wird nur auf Prüfanfragen hin tätig, 
die aktuell nicht vorliegen, und der Gesetzgeber ist sich diesbezüg lich 
uneinig (vgl. MK BGB 2012, § 1741 BGB, Rn. 49).

Auf der Grundlage der pädago gisch- psycholo gischen Ausführungen 
und Untersuchungen finden sich keine hinreichenden Erkenntnisse, die 
es rechtfertigen würden, mit dem Argument der Gefährdung des Kindes-
wohls den Gleichbehandlungsgrundsatz, der sich aus dem Gleichheitssatz 
in Art. 3 Abs. 1 GG herleitet, zu konterkarieren. Infolgedessen würde 
eine Nichtzulassung GLP in ihrem Recht auf Gleichbehandlung ein-
schränken. Die Ausweitung der Adop tion ergibt sich auf Grundlage der 
politischen Verpflichtung, gerechte Lebensbedingungen herzustellen, als 
Konsequenz aus den universalen Prinzipien Gleichheit und Gerechtig-
keit. Sowohl die gleichgeschlecht lichen Eltern als auch die zur Adop tion 
stehenden Kinder würden durch eine Nichtzulassung in ihrem Recht 
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auf Gleichbehandlung eingeschränkt. Entscheidend für eine gesunde 
Entwicklung ist die Beziehungsqualität – nicht die Beziehungskonstella-
tion. Durch sie können selbst spezifische Risikofaktoren, wie familiäre 
Instabilität, hohe Anzahl familiärer Übergänge und Diskriminierungs-
erfahrungen, unwirksam gemacht werden. Allein aufgrund der Tatsache 
einer mög lichen Diskriminierung der in GLP heranwachsenden Kinder 
und den allenfalls daraus entstehenden emo tionalen Beeinträchtigungen 
darf eine (gemeinsame) Adop tion nicht verwehrt werden. Ein weiterer 
Ausschluss GLP von der (gemeinsamen) Adop tion hätte eine endlose 
Verkettung von diskriminierendem Gesetz und diskriminierender Hal-
tung/Handlung zur Folge. Einer Diskriminierung kann nur begegnet 
werden, indem man sich ihr im Großen entgegenstellt – nicht indem 
man versucht, sie im Kleinen zu vermeiden.
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